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1. Teil

Einleitung

Seit ihrem Entstehen spielen die Gemeinden eine wichtige Rolle im Staats
aufbau. Zu ihren Aufgaben zählen für die Bürger so wichtige Staatsleistungen 
wie die Daseinsvorsorge, die Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen, die Auf-
stellung von Bauleitplänen oder auch der Betrieb von Schulen. Organisiert als 
Körperschaften des öffentlichen Rechts nehmen sie ihre Aufgaben durch Organe 
wahr. Gesteuert wird dies durch landesrechtliche Kommunalverfassungen, die sich 
in langer Entwicklung ausdifferenziert haben. Da ihr Erlass seit jeher in der Ge-
setzgebungskompetenz der Länder liegt1, bestehen zwischen den Regelungen der 
einzelnen Bundesländer teils beträchtliche Unterschiede. Dementsprechend gibt es 
in Deutschland 14 verschiedene Gemeindeordnungen2, was es erschwert, von dem 
deutschen Kommunalrecht zu sprechen.

Allen Kommunalverfassungen gemein ist aber die grundlegende Organstruktur: 
Die Gemeinden werden verwaltet durch einen als Kollegialorgan gewählten Rat so-
wie ein ebenfalls direkt gewähltes Verwaltungsorgan, das in den meisten Fällen als 
Bürgermeister bezeichnet wird. Diese Organe prägen und gestalten das kommunale 
Handeln. Ihre rechtliche Stellung war im Laufe der Jahre allerdings immer wieder 
Veränderungen und Reformen unterworfen. Insbesondere das Verhältnis zwischen 
Rat und Bürgermeister ist regelmäßig Gegenstand rechtswissenschaftlicher und 
kommunalpraktischer Debatten. Spannungen zwischen den beiden Organen sind 
dabei an der Tagesordnung. Bisweilen kommt es sogar zu heftigen Konflikten, die 
im Extremfall bis zur Dienstenthebung gewählter Bürgermeister führen können3. 
Unklar ist dabei jedoch, ob die innerkommunalen Konflikte schlicht dem demo-
kratischen Willensbildungsprozess immanent sind oder doch Folge fehlerhafter 
Steuerung durch die Kommunalverfassungen.

Gut zwanzig Jahre nach den letzten großen Reformen im Kommunalrecht ist es 
daher an der Zeit für eine Bestandsaufnahme. Wie ist es tatsächlich um das Ver-
hältnis von Rat und Bürgermeister bestellt? Wie ist ihre Stellung in den deutschen 

	 1	Zu den Ursprüngen der kommunalen Selbstverwaltung vgl. v. Unruh, in: Mann / Püttner 
(Hg.), Handbuch der kommunalen Wissenschaft und Praxis, Bd. I, 3. Aufl. 2007, S. 57 ff.
	 2	Die Abweichung von den 16 Bundesländern ergibt sich durch die Stadtstaaten, von denen 
Berlin und Hamburg sich nicht in Kommunen untergliedern, Bremen hingegen schon, dazu 
näher Fn. 4.
	 3	Siehe zum Beispiel unlängst BVerfG, Beschl. v. 23.8.2017 – 2 BvR 1745/17 –, NVwZ 
2017, 1702.
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Gemeindeordnungen ausgestaltet? Werden durch die Kommunalverfassungen tat-
sächlich Konflikte über Gebühr befördert?

Zur Beantwortung dieser Fragen unterzieht die vorliegende Arbeit das Verhältnis 
der Organe Rat und Bürgermeister einem Vergleich. Dabei sollen alle deutschen 
Kommunalverfassungen in den Blick genommen werden. Denn die Betrachtung 
einiger exemplarischer Gemeindeordnungen würde in diesem Fall eine Vorfestle-
gung bedeuten. Um diese Auswahl zu treffen, müsste nämlich zunächst ermittelt 
werden, warum gerade diese Bundesländer eine exemplarische Gemeindeordnung 
haben, sodass man durch ihren Vergleich verallgemeinerbare Aussagen gewin-
nen kann. Angesichts der Fülle der Vorschriften, welche die Stellung von Rat und 
Bürgermeister prägen, wäre dies ein kompliziertes Unterfangen, bei dem stets die 
Gefahr drohte, maßgebliche Merkmale nicht berücksichtigter Gemeindeordnun-
gen zu übersehen. Dementsprechend berücksichtigt diese Arbeit alle Kommunal
verfassungen – allerdings mit einer Ausnahme: Die Rechtslage im Land Bremen, 
wo in einer bundesweit einmaligen Konstellation nur zwei Kommunen bestehen, 
die sich selbst ihre Verfassung geben dürfen4, ist derart atypisch, dass sie im weite-
ren Verlauf der Arbeit nicht berücksichtigt wird. In den anderen Stadtstaaten exis-
tiert keine kommunale Struktur. Verglichen wird also im Folgenden die Stellung 
von Rat und Bürgermeister in den 13 deutschen Flächenstaaten.

So soll ein Beitrag dazu geleistet werden, die kommunalrechtliche Debatte ver-
stärkt über Bundesländergrenzen hinweg zu führen. Der Vergleich mit anderen Län-
dern kann dabei helfen, das „eigene“ Kommunalrecht aus anderer Perspektive zu 
sehen und es so einer systematischeren Betrachtung zu unterziehen. Dabei sollen 
über den reinen Normbestand hinaus insbesondere die tatsächlichen Implikationen 
der rechtlichen Strukturvorgaben berücksichtigt werden, um zu verstehen, wie sich 
der vorgegebene Rechtsrahmen in der Praxis bewährt.

Eine Arbeit, die auf diese Weise in die Breite geht, bringt allerdings ihre eigenen 
Schwierigkeiten mit sich. Zunächst ist da der schiere Umfang der Rechtsnormen 
aus der inneren Kommunalverfassung, die das Verhältnis zwischen Rat und Bür-
germeister betreffen. Angesichts dessen wird mit ausgewählten Normkomplexen 
gearbeitet, deren Vergleich einen guten Überblick über die Beziehung zwischen den 
Organen gibt. Zudem bringt es die weite vergleichende Perspektive mit sich, dass 
der Blick der Untersuchung sich streng auf das zu untersuchende Verhältnis zwi-
schen Rat und Bürgermeister beschränken muss. Andere interessante Rechtsfragen 
der inneren Kommunalverfassung – zu denen es bisweilen ebenfalls Unterschiede 
zwischen den Gemeindeordnungen gibt – können daher nur insoweit behandelt 

	 4	Die Stadt Bremen hat sich keine Kommunalverfassung gegeben, hier werden Vorschriften 
der Landesverfassung entsprechend angewandt, vgl. Göbel, in: Mann / Püttner (Hg.), Handbuch  
der kommunalen Wissenschaft und Praxis, Bd. I, 3. Aufl. 2007, § 26c Rn. 15; die Stadt Bre-
merhaven hingegen hat sich eine Kommunalverfassung gegeben, die neben Hessen die einzige 
verbliebene deutsche Magistratsverfassung darstellt, näher dazu Dierksen / Freitag, NordÖR 
2000, 51.
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werden, als sie sich auf das Verhältnis zwischen Rat und Bürgermeister auswirken. 
Diese Arbeit beschäftigt sich somit ausdrücklich nicht mit weiteren kommunalen 
Organen, wie sie manche Kommunalverfassungen beispielsweise in der Form von 
Hauptausschüssen5 vorsehen. Gleiches gilt für die Binnenstruktur des Rates sowie 
die Beziehungen der Organe zu ihren Wählern oder anderen staatlichen Akteuren. 
Auch die Besonderheiten der hessischen Magistratsverfassung sind nicht Gegen-
stand der Arbeit. Der Magistrat wird zwar als Verwaltungsorgan in diese Arbeit 
mit einbezogen, seine Binnenstruktur jedoch nicht thematisiert6. Die Struktur der 
(Land)Kreise bleibt ebenfalls außen vor. Allerdings werden die Ausführungen, so-
fern Gemeinde- und Kreisordnungen sich in den entsprechenden Punkten gleichen, 
ein Stück weit übertragbar sein.

Einige Bundesländer unterscheiden zudem zwischen haupt- und ehrenamtlichen  
Bürgermeistern, wobei hauptamtliche Bürgermeister nur in größeren Kommunen 
vorgesehen sind. Haupt- und ehrenamtliche Bürgermeister unterscheiden sich sowohl  
von ihren Kompetenzen als auch ihrer rechtlichen Stellung her derart voneinander, 
dass es nicht möglich ist, die beiden Arten zusammenfassend unter dem Stichwort 
Bürgermeister zu untersuchen. Diese Arbeit widmet sich daher ausschließlich dem 
Typus des hauptamtlichen Bürgermeisters, auf den sich viele der in der Literatur be-
schriebenen Problemdarstellungen des Organverhältnisses beziehen. Die Beschäf-
tigung mit dem ehrenamtlichen Bürgermeister muss anderen Arbeiten vorbehalten 
bleiben. Ebenso wenig können die Besonderheiten, die sich in manchen Bundeslän-
dern durch den Zusammenschluss von Gemeinden zu Ämtern, Verwaltungsgemein-
schaften o.ä. ergeben, en detail berücksichtigt werden. In solchen Fällen sind die 
Ausführungen zum Bürgermeister in der Regel auf die Hauptverwaltungsbeamten 
dieser Zusammenschlüsse übertragbar.

Bei einer vergleichenden Arbeit in Bezug auf 13 Länder erfordert die Lesbarkeit 
letztlich die Verwendung einheitlicher systematisierender Begriffe. Wenn daher in 
dieser Arbeit vom Bürgermeister die Rede ist – dass damit nur der hauptamtliche 
Bürgermeister gemeint ist, wird nicht eigens erwähnt –, ist dieser Begriff als besser 
lesbares Synonym zum Begriff Verwaltungsorgan zu verstehen, umfasst also auch 
die Bezeichnung dieses Organs als Hauptverwaltungsbeamter in manchen Ländern. 
Die Situation in Hessen wird zumeist in den Fußnoten berücksichtigt. Gleiches gilt 
in Bezug auf den Rat: Auch dieser Begriff dient hier als Oberbegriff für die von den 
Gemeindeordnungen unterschiedlich bezeichneten Vertretungen, Gemeindevertre-

	 5	Solche sind vorgesehen in Brandenburg (§§ 49, 50 Kommunalverfassung des Landes Bran-
denburg [im Folgenden: BbgKVerf]), Mecklenburg-Vorpommern (§ 35 Kommunalverfassung 
für das Land Mecklenburg-Vorpommern [im Folgenden: KV MV]), Niedersachsen (§§ 74–79 
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz [im Folgenden: NKomVG]), Nordrhein-West-
falen (§ 59 Abs. 1 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen [im Folgenden: GO 
NRW]) und Schleswig-Holstein (§§ 45a, 45b Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein [im 
Folgenden: GO SH]), wobei die Organstellung dieser Ausschüsse umstritten ist.
	 6	Näher zu den dortigen Besonderheiten Buß, Das Machtgefüge in der heutigen Kommunal-
verfassung, 2002.


